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I
n Albrechts neu geschaffenem Herzogtum lagen mit Samland und Pomesanien zwei Bistümer der mittelalter­lichen Kirchenstruktur. Preußen ist insofern reformati­onsgeschichtlich ein einzigartiger Fall, als die Bischöfe dieser beiden Bistümer von Anfang an auf der Seite der Refor­mation standen und Albrecht bei deren Einführung assistier­ten. Das waren in dem entscheidenden Zeitraum von 1523 bis 1526 Georg von Polentz und Erhard von Queis. Beide von Hause aus Juristen, beide mit Interesse für Theologie, aber ohne Proble­me ihre Grenzen auf diesem Gebiet erkennend und beide loyale Gefolgsleute Albrechts. Diese Konstellation hat möglicherwei­se viel zu ihrem Agieren beigetragen.Georg von Polentz stammte aus dem sächsischen Adel und war als erfahrener Mann in Albrechts Hochmeisterzeit nach Königsberg gekommen. Um 1478 geboren, brachte er Insider­kenntnisse mit, denn nach seinem Jurastudium in Bologna war er sowohl als Geheimschreiber an der römischen Kurie als

Vide mirabilia! Ad Prussiam 
pleno cursu plenisque 
velis currit Evangelium!
Siehe das Wunder! In voller
Fahrt und mit prallen 
Segeln eilt das Evangelium 
nach Preußen!
MARTIN LUTHER AN DEN BISCHOF VON SAMLAND, 
GEORG VON POLENTZ, APRIL 1525 

auch in Diensten Kaiser Maximilians tätig gewesen. Mit seiner Weihnachtspredigt im Königsberger Dom setzte er 1523 das Signal für die Allianz des fürstlichen und des städtischen Re­formationswillens. Sie ist das früheste erhaltene Dokument ostpreußischer evangelischer Kirchengeschichte und beinhal­tet alle wesentlichen Merkmale des reformatorischen Auf­bruchs. Zunächst erfolgt die Christusverkündigung auf der Grundlage der Engelsbotschaft an die Hirten nach Lukas 2,10 f. und daran geknüpft die Botschaft: Das ist das allein seligma­chende Evangelium, das zu hören und dann ganz persönlich anzunehmen, gleich: zu glauben, ist. Dann kritisiert Polentz die Verdunklung und Vermischung des göttlichen Worts durch und mit Menschenlehre und greift hier die Scholastiker und Kanonisten an, die noch immer ihr Unwesen trieben. Im Ge­gensatz zu diesen stellt er sich als wahren Hirten der Gemeinde vor. Gott selbst habe ihm die Seelen anvertraut und er sei bereit, für die Gemeinde zu sterben. Es folgt die Kritik der alten Werke- und Ritualfrömmigkeit in all ihren Formen: Mönchtum, gute Werke, lateinische Sprache in der Verkündigung, Gelübde, Ro­senkranz und Gebete, Heiligenverehrung, Ablasskauf, Fasten­gebote, Reliquien, Seelenmessen und Fegefeuerglaube, Messe mit Opfercharakter. Am Ende dieser Aufreihung einer fehlge- leiteten Frömmigkeit steht sein bemerkenswertes Selbstbe­kenntnis: »Ich hab vorzeiten dies auch so gehalten, aber durch Gottes Gnade weiß ich jetzt, dass es ganz falsch und verführe­risch ist.« Es gibt seinem Agieren das Siegel der Authentizität. Diese Weihnachtspredigt in der bedeutendsten Kirche Königs­bergs und des ganzen noch ordensritterlichen Staatsgebildes war der offizielle Dammbruch der Reformation in Preußen, in­dem sich hier Gemeinde, staatliche und kirchliche Obrigkeit, die noch in der Person des Bischofs von Samland zusammenfie­len, eins wussten im reformatorischen Anliegen. Polentz ließ sich beim Predigen von Johann Briesmann mindestens beraten, wenn nicht gar seine Predigten von diesem schreiben. In seiner Weihnachtspredigt verweist er ausdrücklich auf seine einge-
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schränkte Möglichkeit zum Predigen und auf Briesmann als den an seiner Statt zu Hörenden.Erhard von Queis war jünger als Georg von Polentz. Um 1490 in Storkow in der Niederlausitz geboren, gehörte er der Generation Albrechts an. Für 1506 ist seine Immatrikulation an der Viadrina-Universität in Frankfurt/Oder nachweisbar. Auch er hatte in Bologna Jura studiert und als Doktor beider Rechte, des weltlich-bürgerlichen wie des kirchlich-kanoni­schen, Karriere gemacht. Der Hochmeister hatte ihn erst 1523 als Kanzler Herzog Friedrichs II. von Liegnitz kennengelernt und erfolgreich angeworben. Noch 1523 ist Erhard von Queis in den Deutschen Orden eingetreten und am 10. September dieses Jahres vom Domkapitel in Marienwerder zum Bischof von Pomesanien gewählt, aber nie von der Kurie bestätigt worden. Polentz, als Bischof des Samlands seit 1519, hatte diese kuriale Bestätigung. Die erste evangelische Kirchenordnung Artickel 
der Ceremonien vnd anderer Kirchen Ordnung vom 10. Dezember 1525 ist unter ihren Namen erlassen und 1526 bei Hans Wein­reich in Königsberg gedruckt worden. Es war ihr abschließen­der kirchenrechtlicher reformatorischer Bekenntnisakt. Beide erließen Reformationsmandate, die aus Luthers reformatori­schen Hauptschriften von 1520 schöpften: Polentz bereits am 28. Januar 1524 mit Bezug auf Von der Freiheit eines Christen­
menschen, Queis am 1. Januar 1525 mit Bezug auf Von derbaby- 
Ionischen Gefangenschaft der Kirche. Dieses bereits 1524 formu­lierte Reformationsprogramm in Thesenform, die Themata 
episcopi Riesenburgensis, entsprach inhaltlich zudem der Weih­nachtspredigt von Polentz, war allerdings schärfer formuliert. Die Messe in ihrer bisherigen Form wird als Gräuel vor Gott charakterisiert, und alle Formen von Sakramentsfrömmigkeit wie die Verehrung der Hostie und die Fronleichnamsprozession sollen verboten werden. Taufe und Abendmahl sind die beiden einzigen von Christus eingesetzten Sakramente. Priestern und Ordensleuten wird die Ehe freigegeben und Queis heiratete auch selbst die ehemalige Klarissin Apolonia von Münsterberg. Die Kirchenordnung von 1525 ist somit der Endpunkt der sich 

vollziehenden Reformation im Herzogtum Preußen, weil Po­lentz und Queis sie 1524 in ihren beiden Bistümern durchführ­ten und persönlich vertraten.Die so begründete lutherische Landeskirche wurde durch eine ganze Reihe von Visitationen auf- und ausgebaut. Es war ein verwaltungsrechtliches, pastoraltheologisches und kir­chenpolitisches Alltagsgeschäft, dessen Mühsamkeit wohl nicht überschätzt werden kann. Auf der Grundlage der Kir­chenordnung von 1525 erfolgte die erste Visitation im Frühjahr 1526 im Samland und damit ein Jahr vor der großen kursächsi­schen Kirchenvisitation, die gemeinhin als die Mutter des lutherischen Visitationswesens gilt. In Preußen kam es nicht zu einer Generalvisitation, sondern die einzelnen Ämter der bei­den Bistümer wurden nach und nach, manche auch mehrfach, visitiert. So die des Samlands 1528, 1530,1533 und 1547; die Pomesaniens einschließlich Masurens 1529/30,1531,1533/34, 1537/38, 1543/44, 1545. Sie dienten alle der Bestandsaufnah­me der Pfarren in materieller und geistiger Hinsicht und der Vereinheitlichung des gemeindlichen Lebens, vor allem des­sen Kerns, des Gottesdienstes und der Katechismusunterwei­sung. Einerseits wirkt die Reihe der Jahreszahlen so, als habe ein hoher Visitationsdruck bestanden, andererseits waren na­türlich nie alle Gemeinden davon betroffen, so dass man sich die lutherische Kirche in Preußen in jener Zeit wohl nicht zu uniform vorstellen darf. Fakt ist, dass die Verantwortlichen wirklich einen hohen Eifer für »ihre« Kirche an den Tag legten und das waren mit gutem Beispiel vorangehend die beiden Bischöfe Georg von Polentz und Paul Speratus als Nachfolger von Erhard von Queis.
Die Frage nach dem Bischofsamt und das Pro­
blem des Verhältnisses von Kirche und StaatDie Gesamtkonstellation im Herzogtum Preußen eröffnete dieChance, ein dauerhaftes lutherisches Bischofsamt zu begrün­den und es nicht dem landesfürstlichen Kirchenregiment, dem

Das Verhältnis von Staat und Kirche
Die lutherische Zwei-Regimenten-Lehre setzt Staat und Kirche 
in eine eigentümliche Wechselbeziehung, indem sie beiden 
klar getrennte Bereiche (Regimente) zuweist und sie doch mit­
einander verschränkt. So ist der Staat prinzipiell für die bür­
gerliche Ordnung und deren Aufrechterhaltung, damit aber 
auch für den Schutz der Kirche und ihrer Ordnungen verant­
wortlich. Die Kirche ihrerseits ist für das Seelenheil der Men­
schen und alle dazu erforderlichen Ordnungen und Handlun­
gen verantwortlich und damit auch für die Seelen und Gewis­
sen der weltlich Mächtigen. Von daher muss die eine Seite 

eingreifen, wenn es bei der jeweils anderen zu Missständen 
kommt. Das heißt, die Kirche muss den staatlich Handelnden 
ins Gewissen reden, wenn sie ihre Macht missbrauchen und 
nicht den Maßstäben des Evangeliums gemäß agieren. Der 
Staat aber muss eingreifen, wenn die kirchlich Handelnden in 
ihrem geistlich-kirchlichen Agieren dem Evangelium untreu 
werden. Dieses Ineinandergreifen trotz klarer Zuständig­
keitstrennung wird dadurch möglich, dass jedes Mitglied der 
Gesellschaft zugleich Bürger und Christ ist.
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Notbischofsamt des Fürsten in Ermangelung ordentlicher Bischöfe als dem sogenannten Summepiskopat, zu überlas­sen. Sie ist in Preußen in einem langen Prozess bis zum Ende des 16. Jahrhunderts verspielt worden, obwohl es im Reich, speziell in Mitteldeutschland, zeitgleich zu Bemü­hungen kam, ein ebensolches einzurichten.Zunächst handelten Georg von Polentz und Erhard von Queis völlig im Sinne der lutherischen Zwei-Regimenten- Lehre, wenn sie ihre Bistümer als weltliche Verwaltungs­einheiten Albrecht überließen und somit ihre völlige Inte­gration in das Herzogtum vollzogen wurde.Die Abtretungsurkunde Erhard von Queis’ hat sich er­halten. Sie ist ein eindrückliches Dokument des neuen reformatorischen Verständnisses des Bischofsamts. Um seinen eigentlichen Pflichten als Bischof nachgehen zu können, nämlich dem Predigen und Visitieren, überträgt er 1527 sein Stift samt allen Ämtern und Orten sowie den damit in Zusammenhang stehenden Rechtsverbindlich­keiten wie Nutzungen, Renten, Zinsen, Diensten, Gewohn­heiten und Privilegien an Herzog Albrecht. Polentz hatte das schon 1525 vollzogen. Da Polentz bis 1550 lebte, es so­mit im Samland auf die ungewöhnlich lange Amtszeit von 31 Jahren brachte, und der relativ früh 1529 verstorbene Queis mit Paul Speratus einen profilierten Nachfolger erhielt, bewegte sich das Bischofsamt nach preußi­schem Modell zunächst in ruhigen Bahnen. Da Speratus in geistlich-kirchlichen Angelegenhei­ten und Polentz darüber hinaus in juristisch­staatspolitischen Fragen zum engsten Bera­terkreis des Herzogs gehörten, war die Har­monie zwischen den beiden Regimenten garantiert. Doch trotz dieser oder vielleicht auch gerade wegen dieser günstigen Kons­tellation wurde das evangelische Bischof­samt nicht als Institution mit genuin refor­matorischem Eigenwert wahrgenommen. Als Polentz und Speratus im Zeitraum eines Jahres starben, nutzte Albrecht das Vakuum, um die Bi­schofsämter zu beseitigen und die beiden Bistümer nur noch durch Präsidenten verwalten zu lassen. Diese Herab­stufung war Bestandteil des Machtkampfes mit den Landstän­den um den weiteren Ausbau des landesherrlichen Regiments durch Zentralisierung. Die Landstände konnten sich auf die Regimentsnotel, die Landesverfassung von 1542, berufen, in der die beiden Bistümer ausdrücklich verankert worden waren. Der Herzog schien den Zeitläufen Rechnung zu tragen, denn 1551 befand sich der Protestantismus im Reich am Tiefpunkt. Im Schmalkaldischen Krieg niedergeworfen und durch das 
Interim geknebelt, kam es zu heftigen Gegenreaktionen, die al­les abstießen, was formell noch den Ruch römischer Machtan­sprüche an sich haben konnte. So galt nun auch das Bischof­

samt pauschal als päpstlich. Es kam zum Dauerkonflikt mit den Landständen, infolgedessen erst nach dem Tod Albrechts wieder Bischöfe eingesetzt wurden. Aller­dings hatte sich das landesherrliche Kirchenregiment als Normalform lutherischer Kirchenverfassung so weit verfestigt, dass das preußische Bischofsmodell 1568 nicht mehr zeitgemäß wirkte und der Landesadmi­nistrator Markgraf Georg Friedrich ihm 1584 ein Ende machen konnte, ohne dass die Landstände über ihren Ein­spruch hinaus sich noch einmal zu ernsthaftem Wider­stand hätten aufraffen können. Das Herzogtum übernahm nun für beide Bistümer die Konsistorialverfassung des in Kursachsen und Brandenburg ausgebildeten sogenannten norddeutschen Typus.Dabei hatte es noch in den 1540er Jahren Modellversu­che gegeben, auch das Bischofsamt in einem evangelischen Sinne zu reformieren. Am 20. Januar 1542 war im Dom zu Naumburg in persönlicher Anwesenheit Luthers Nikolaus von Amsdorff als evangelischer Bischof für das Hochstift Naumburg-Zeitz eingeführt worden. Amsdorff (1483-1565), adlig, ehelos und gebildet, entsprach damit durchaus vorre­formatorischen Ansprüchen an das Amt und gehörte zu­gleich von seinem theologischen Format her in die ersteReihe der Reformatoren. Ihm wäre die Gestaltung eines evangelischen Musterbistums zuzutrauen gewesen.Er scheiterte aber an den Rahmenbedingungen kursächsischer Machtpolitik, der es vor allem darum ging, mittels eines evangelischen Bi­schofs das Hochstift zu säkularisieren. Die Sache des Evangeliums litt unter diesen Umständen eher, als dass sie vorange­bracht wurde, und Amsdorff musste be­reits zu Beginn des Schmalkaldischen Krieges im Herbst 1546 fliehen. Ebenso blieb 1545 die Übernahme des Merseburger Bischofsamts durch Georg III. von Anhalt-Dessau (1507-1553) Episode. Er musste sein Amt ebenfalls in Folge des Schmalkaldischen Krieges 1549 aufgeben.Wie es funktioniert hätte, konnte man im Herzogtum Preu­ßen schon lange sehen, aber das Land in seiner Randlage öst­lich der Weichsel befand sich hier nicht im Blickfeld. Das ist umso bemerkenswerter, als die Wittenberger die Reformation Königsbergs und des Herzogtums Preußen ja von Anfang an begleiteten. Luther hatte Polentz bereits 1525 seinen Kommen­tar zum 5. Buch Mose Deuteronomium Mosi cum annotationibus gewidmet. •
▲
Abendmahlslöffel, »Apostellöffel«, Silber teilweise vergoldet, 
Gotthard Rackaw 1625, Schlosskirche Königsberg, Bestand der 
Stiftung Königsberg in Duisburg
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